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Dokumente des Erzbischofs

Nr. 148. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 6. Oktober 2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung  
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, 
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn 
vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt 1971, Stk. 22, 
Nr. 289 ff.), zuletzt geändert am 16.06.2021 (Kirchliches 
Amtsblatt 2021, Stk. 8, Nr. 98.), wird wie folgt geändert:

1. § 8b wird wie folgt gefasst:

„8b Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt

(1) Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst (Kirchliches Amtsblatt für die Erzdiöze-
se Paderborn vom 17.12.2019, Nr. 130.) und die Ordnung 
zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjäh-
rigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen fin-
den in ihrer jeweiligen Fassung, soweit sie arbeitsvertrag-
liche Regelungen betreffen, im Anwendungsbereich die-

ser Ordnung nach Maßgabe der folgenden Absätze An-
wendung.

(2) Alle Mitarbeiter haben unverzüglich die zuständige 
Person der Leitungsebene der Institution, bei der sie be-
schäftigt sind, oder die beauftragten Ansprechpersonen 
über einen durch Tatsachen begründeten Verdacht im 
Sinne der Nr. 2 der Ordnung für den Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebe-
dürftiger Erwachsener in der jeweils geltenden Fassung, 
der ihnen im dienstlichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, 
zu informieren. Dasselbe gilt, wenn sie über die Einleitung 
oder das Ergebnis eines laufenden Ermittlungsverfahrens 
oder über eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kon-
text Kenntnis erlangen. Etwaige staatliche oder kirchliche 
Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflichten ge-
genüber kirchlichen oder staatlichen Stellen (z. B. [Lan-
des-]Jugendamt, Schulaufsicht) sowie gegenüber Dienst-
vorgesetzten bleiben hiervon unberührt. Im Rahmen von 
seelsorglichen Gesprächen besteht die Pflicht zur Weiter-
leitung an eine der beauftragten Ansprechpersonen im-
mer dann, wenn Gefahr für Leib und Leben droht sowie 
wenn weitere mutmaßliche Opfer betroffen sein könnten; 
hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu beach-
ten. Die Pflicht zur Weiterleitung gemäß Satz 4 besteht 
auch bei anonymen Hinweisen, wenn sie tatsächliche An-
haltspunkte für Ermittlungen beinhalten.

(3) Wird ein Mitarbeiter einer Tat nach Nr. 2 der Ord-
nung über den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der 
jeweils geltenden Fassung beschuldigt, kann er im Falle 
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einer Anhörung durch den Dienstgeber nach Nr. 26 der 
Ordnung eine Person seines Vertrauens hinzuziehen. Hie-
rauf ist der Mitarbeiter vor der Anhörung hinzuweisen.

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, von einem Mitarbei-
ter, der im Rahmen seiner Tätigkeit Kinder, Jugendliche 
oder schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene beaufsich-
tigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder vergleichbaren 
Kontakt hat, die Vorlage einer Selbstauskunftserklärung 
bezüglich der in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten Strafta-
ten zu verlangen. Diese enthält, sofern die Verurteilung 
noch nicht nach dem Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) getilgt ist, Angaben, ob der Mitarbeiter wegen ei-
ner Straftat nach § 72a Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden 
ist und ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Ermitt-
lungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Darüber 
hinaus ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung eines 
solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 
dem Dienstgeber hiervon unverzüglich Mitteilung zu ma-
chen.

(5) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass in seinen 
kirchlichen Einrichtungen für die jeweiligen Arbeitsberei-
che ein Verhaltenskodex unter Beteiligung der Mitarbei-
terschaft erarbeitet wird. Eine Dienstvereinbarung nach  
§ 38 Abs. 1 Nr. 1 der Mitarbeitervertretungsordnung  
(MAVO) ist zulässig. Kommt eine Dienstvereinbarung 
nicht zustande oder besteht keine Mitarbeitervertretung, 
erlässt der Dienstgeber einen Verhaltenskodex als 
Dienstanweisung.“ 

2. § 23a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Erhöhungssatz beträgt für vor dem 1. April 2022 
zustehende Entgeltbestandteile 1,80 %.“

3. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28 Grundsätze der Entgeltumwandlung zum Zwecke 
des Fahrradleasings

(1) Mitarbeiter und Dienstgeber können einzelvertrag-
lich vereinbaren, künftige monatliche Entgeltbestandteile 
der Mitarbeiter zum Zwecke des Leasings von Fahrrä-
dern gemäß § 63a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
sowie leasingfähigen Zubehörs umzuwandeln. Bietet der 
Dienstgeber die Möglichkeit zum Abschluss einer Verein-
barung gemäß Satz 1 an, so hat er dieses Angebot zur 
Entgeltumwandlung grundsätzlich allen Mitarbeitern zu 
unterbreiten, die unter den Geltungsbereich dieser Ord-
nung fallen; Ausschlusskriterien für ein Angebot sind in 
der jeweiligen Einrichtung allgemein bekannt zu geben 
und müssen sachlich begründbar sein. Werden Entgelt-
ansprüche des Mitarbeiters auf Basis einer Vereinbarung 
gemäß Satz 1 umgewandelt, müssen für die Dauer des 
Leasingvertrages des Dienstgebers Entgeltbestandteile 
in Höhe der jeweiligen Leasingrate verwendet werden.

(2) Für die Zeit der Entgeltumwandlung gemäß Ab-
satz 1 überlässt der Dienstgeber als Leasingnehmer dem 
Mitarbeiter das Fahrrad zur dienstlichen und privaten 
Nutzung. Aus der Überlassungsvereinbarung müssen 
sich die Regelungen zum Überlassungsgegenstand und 
dessen Nutzung, sowie die Rechte und Pflichten des Mit-
arbeiters ergeben.

(3) Zusammen mit dem Fahrrad können etwaige Zu-
satzleistungen (z. B. Versicherungen) des Leasinggebers 
und fest mit dem Fahrrad verbundenes Zubehör geleast 
und überlassen werden.

(4) Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeitervertre-
tung gemäß der Mitarbeitervertretungsordnung bleiben 
unberührt.

(5) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Regelung in 
der jeweiligen Einrichtung bestehende Vereinbarungen 
über die Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrrad-
leasings bleiben unberührt.“

4. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Zeiten einer entgeltli-
chen Tätigkeit“ durch die Worte „in einem Arbeitsverhält-
nis zurückgelegten Zeiten“ ersetzt.

bb) Es wird ein Satz 3 mit folgendem Wortlaut ange-
fügt:

„Die Jubiläumsdienstzeit umfasst auch in einem Aus-
bildungs- oder Praktikumsverhältnis zurückgelegte Zei-
ten, wenn auf das Verhältnis eine von einer Kommission 
im Sinne des Art. 7 Grundordnung beschlossene Ord-
nung Anwendung gefunden hat.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Dienst- oder Arbeits-
verhältnis“ durch die Worte „Beschäftigungsverhältnis im 
Sinne von Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Arbeitsverhältnis“ 
durch die Worte „Beschäftigungsverhältnis im Sinne von 
Absatz 1“, das Wort „Arbeitgebers“ durch das Wort 
„Dienstgebers“ und das Wort „Arbeitgeber“ durch das 
Wort „Dienstgeber“ ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Auf die Jubiläumsdienstzeit werden Zeiten eines Son-
derurlaubs im Sinne des § 38 nicht angerechnet.“

c) In Absatz 3 wird ein Satz 2 mit folgendem Wortlaut 
angefügt:

„§ 29 Abs. 2 findet keine Anwendung.“

5. In § 32a Satz 1 wird das Wort „Arbeitgeber“ durch 
das Wort „Dienstgeber“ ersetzt.

6. § 48 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Satzende wird durch ein Semikolon 
ersetzt.

b) An das Semikolon wird folgender Halbsatz ange-
fügt:

„jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach Zu-
gang der schriftlichen Mitteilung im Sinne von Satz 3.“

7. § 57 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche aus:

– der Haftung aufgrund vorsätzlichen Handelns,
–  Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers oder der Gesundheit oder
–  einem Sozialplan sowie für Ansprüche, soweit sie 

kraft Gesetzes oder einer zwingenden Rechtsverord-
nung einer Ausschlussfrist entzogen sind (z.B.  
MiLoG).“

8. In Anlage 2 wird im Besonderen Teil B Abschnitt V. 
Sozial- und Erziehungsdienst in der Fußnote zur Entgelt-
gruppe S 8b Fallgruppe 3 an Satz 3 ein Satz 4 mit folgen-
dem Wortlaut angefügt: 

„Die Zulage erhöht sich ab 1. April 2022 um weitere 
1,80 %.“
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9. Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO)

gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

Entgelt- 
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27

14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31

13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52

12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00

11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69

10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36

9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36

9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50

9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04

8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54

7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28

6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71

5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15

4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74

3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58

2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58

1 – 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47“

10. In § 1 Absatz 3 Satz 1 Anlage 13 wird nach dem 
Wort „Mitarbeiter“ das Wort „mindestens“ eingefügt.

11. In Anlage 22a wird die Fußnote zu § 7 Absatz 2 
Satz 2 wie folgt gefasst:

„Das Wertguthaben erhöht sich am 1. April 2022 um 
1,80 %.“

12. Anlage 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote zu § 4 Absatz 3 Satz 6 wird wie folgt 
gefasst:

„Für die Veränderung der Beträge der individuellen 
Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozentsatz 1,80.“

b) Die Fußnote zu § 5 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt 
gefasst:

„Die individuelle Zwischenstufe erhöht sich am 1. April 
2022 um 1,80 %.“

c) Die Fußnote zu § 6 Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt 
gefasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April 2022 
um 1,80 %.“

d) Die Fußnote zu § 8 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April 2022 
um 1,80 %.“

e) Die Tabelle in § 13 Satz 2 wird durch die folgende 
Tabelle ersetzt:

„Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab  
1. April 2022

6.200,57 6.873,00 7.510,04 7.934,77 8.033,83“

f) Die Fußnote zu § 15 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt 
gefasst:

„Der Betrag der Differenz nach Satz 2 erhöht sich am 
1. April 2022 um 1,80 %.“

13. Anlage 29 wird wie folgt geändert:

a) § 1 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem der-
zeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach 
Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 

– in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b
– ab 1. April 2022 weniger als 65,46 Euro,

– in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18
– ab 1. April 2022 weniger als 104,74 Euro,

so erhält die Mitarbeiterin während der betreffenden 
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages den 
vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag.“ 

b) § 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Fußnote zu Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt ge-
fasst:

„1. Die Vergleichsentgelte erhöhen sich am 1. April 
2022 um 1,80 %.
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2. Für die Veränderung der Beträge der individuellen 
Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozentsatz 1,80.“

bb) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe a) wird wie folgt ge-
fasst:

„a) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der 
Entgeltgruppe S 11b eingruppiert sind, erhalten für die 
Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zum Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe S 11b Stufe 6 eine Zulage 
ab 1. April 2022 in Höhe von 81,34 Euro monatlich;“

cc) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe b) wird wie folgt ge-
fasst:

„b) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der 
Entgeltgruppe S 12 eingruppiert sind, erhalten für die 
Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zum Tabel-
lenentgelt der Entgeltgruppe S 12 Stufe 6 eine Zulage ab 
1. April 2022 in Höhe von 92,93 Euro monatlich.“

„Anhang 2 zur Anlage 29 KAVO (Entgelttabelle) 
Gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52

S 17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51

S 16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50

S 15 3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48

S 14 3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69

S 13 3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14

S 12 3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97

S 11b 3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36

S 11a 3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14

S 10 [nicht besetzt]

S 9 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8b 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52

S 7 2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72

S 3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68

S 2 2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15“

dd) Die Tabelle in Absatz 8 Satz 4 wird durch die folgende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab  
1. April 2022 3.415,20 3.657,14 3.989,55 4.256,24 4.589,56 4.756,23“

ee) Die Tabelle in Absatz 9 Satz 1 wird durch die folgende Tabelle ersetzt:

„Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

Gültig ab  
1. April 2022

4.326,72 4.800,07 5.093,41“

c) Die Tabelle in § 4a Absatz 2 Satz 6 wird durch die folgende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 
2022

3.017,83 3.324,40 3.477,70 3.935,68 4.309,24 4.616,08“

d) Anhang 2 wird wie folgt neu gefasst:
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II) Die Änderung unter Ziffer I) 7. tritt rückwirkend zum 
1. Juli 2021 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I) 4. und 
5. treten am 1. November 2021 in Kraft. Die Änderungen 
unter Ziffer I) 3., 6. und 10. treten am 1. Dezember 2021 
in Kraft. Die Änderung unter Ziffer I) 1. tritt am 1. Januar 
2022 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I) 2., 8., 9. und 
11. bis 13. treten am 1. April 2022 in Kraft. 

Paderborn, 18. November 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/1-2021

Nr. 149. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 6. Oktober 2021 (Ordnung für 
Studierende)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Es wird eine „Ordnung für Studierende in ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengängen“ mit folgendem 
Wortlaut eingeführt:

„Ordnung für Studierende in ausbildungsintegrierten 
dualen Studiengängen

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Rechtsträ-
gern im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der ‚Ordnung zur 
Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts 
durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aachen, Es-
sen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pa-
derborn (KODA-Ordnung)‘ einen Vertrag für die Teilnah-
me an einem ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gang schließen. Die Personen werden nachfolgend Stu-
dierende genannt. Voraussetzung dafür, dass diese Ord-
nung auf Studierende Anwendung findet, ist auch, dass 
die Studierenden in einem Beruf ausgebildet werden, der 

a) von der ‚Ordnung für Berufsausbildungsverhältnis-
se‘ oder 

b) von der ‚Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landesrechtli-
chen Regelungen (PiA-Ordnung)‘

erfasst wird.

(2) Ausbildender ist, wer andere Personen zur Ausbil-
dung einstellen darf. Die Ausbildereigenschaft bestimmt 
sich nach dem Aufbau der Verwaltung. 

(3) Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet 
auf der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungs- und 
Studienvertrags eine betriebliche Ausbildung, die von 
Absatz 1 Satz 3 Buchst. a) oder b) erfasst wird, mit einem 
Studium, das in einem vom Ausbildenden vorgegebenen 

Studiengang an einer Hochschule absolviert wird. Das 
ausbildungsintegrierte duale Studium gliedert sich in ei-
nen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die beide je-
weils dem Erreichen der entsprechenden Abschlussqua-
lifikation dienen. Dabei beinhaltet der Studienteil des aus-
bildungsintegrierten dualen Studiums fachtheoretische 
Studienabschnitte an der Hochschule (Lehrveranstaltun-
gen) und berufspraktische Studienabschnitte beim Aus-
bildenden oder bei einem von dem Ausbildenden zu be-
stimmenden Dritten.

§ 2 Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhält-
nisses ist ein schriftlicher Ausbildungs- und Studienver-
trag zu schließen, der neben der Bezeichnung des beab-
sichtigten Studienabschlusses (Studienteil) und des inte-
grierten Ausbildungsberufes (Ausbildungsteil) mindestens 
folgende Angaben enthält:

a) die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in 
der jeweils geltenden Fassung, die kooperierende Hoch-
schule, den Aufbau und die sachliche Gliederung des 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums, die maßgebli-
che Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils 
geltenden Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche 
Gliederung des Ausbildungsteils, 

b) Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils ein-
schließlich berufspraktischer Studienabschnitte (Studien-
plan) und Festlegung der diesbezüglichen Teilnahme-
pflicht sowie Beginn, Dauer und Verteilung des Ausbil-
dungsteils (Ausbildungsplan), 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentli-
chen Ausbildungs- und Studienzeit, 

d) Dauer der Probezeit, 

e) Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studi-
engebühren, 

f) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

g) Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhält-
nis gekündigt werden kann, 

h) Bindung – und Rückzahlungsbedingungen, 

i) die Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung sowie einen in allgemeiner Form gehalte-
nen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das 
Ausbildungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind,

j) die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) für Studierende mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a).

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich vereinbart werden. Sie können gesondert gekündigt 
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3 Probezeit, Kündigung

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate für Studierende 
mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3  
Buchst. a) und sechs Monate für Studierende mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b). Wird 
die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein 
Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die 
Probezeit bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) um den Zeitraum der 
Unterbrechung. 
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(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis 
von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist gekündigt werden. 

(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis un-
beschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur ge-
kündigt werden 

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhal-
ten einer Kündigungsfrist (die Maßstäbe der Art. 3 bis 5 
Grundordnung in ihrer jeweiligen Fassung sind anzuwen-
den), 

b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen

(1) Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden 
vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch 
das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzuwei-
sen. Für Studierende, die unter das Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1  
JArbSchG zu beachten. 

(2) Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung 
berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, 
die nach dem Ausbildungs- und Studienvertrag über-
nommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei dem beauf-
tragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen 
Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung 
trägt der Ausbildende.

(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren 
ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten 
beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauf-
tragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf 
ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungs- und Stu-
dienverhältnisses ärztlich zu untersuchen. Die Kosten 
dieser Untersuchung trägt der Ausbildende, falls hierzu 
kein Dritter verpflichtet ist.

§ 5 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht

(1) Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums sind Bestand-
teil der Personalakte der Studierenden. Hierzu haben die 
Studierenden die von den Hochschulen auszustellenden 
Leistungsübersichten nach den jeweiligen Studien- und 
Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des Abschluss-
zeugnisses unverzüglich nach Aushändigung dem Aus-
bildenden vorzulegen. 

(2) Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in 
ihre vollständigen Personalakten. Sie können das Recht 
auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtig-
ten ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien 
aus ihren Personalakten erhalten. 

(3) Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich be-
kannt zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu ma-
chen.

§ 6 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und 
Studienzeit

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche 
Ausbildungs- und Studienzeit und tägliche Ausbildungs- 
und Studienzeit der Studierenden richten sich während 

der fachtheoretischen Abschnitte nach der jeweiligen 
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung. Die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbildungs- und 
Studienzeit der Studierenden, die nicht unter das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz fallen, richtet sich während der 
berufspraktischen Abschnitte beim Ausbildenden nach 
den für die Mitarbeiter des Ausbildenden maßgebenden 
Vorschriften über die Arbeitszeit. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch bei der Durchführung von berufspraktischen Ab-
schnitten einschließlich der praktischen Ausbildung des 
Ausbildungsteils bei einem Dritten. In dem Ausbildungs- 
und Studienvertrag nach § 2 werden die berufsprakti-
schen Abschnitte verbindlich in einem Ausbildungs- und 
Studienplan vereinbart. 

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungs-
nachweisen) verlangt, ist den Studierenden dazu während 
der Ausbildungs- und Studienzeit Gelegenheit zu geben. 

(3) An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische 
Studienabschnitte an der Hochschule absolvieren, gilt 
die tägliche Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt. Im 
Übrigen gelten für Studierende, die eine Ausbildung nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) absolvieren, Unterrichtszei-
ten einschließlich der Pausen als Ausbildungs- und Stu-
dienzeit. Dies gilt auch für die notwendige Wegezeit zwi-
schen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die 
praktische Ausbildung oder berufspraktische Studienab-
schnitte nach dem Unterricht fortgesetzt werden. 

(4) Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), dass sie an 
Tagen, an denen sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils 
an einem theoretisch betrieblichen Unterricht von min-
destens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilneh-
men, nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen 
werden dürfen. 

(5) Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs- 
und Studienzwecks auch an Sonntagen und Wochenfei-
ertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(6) Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 ge-
regelte Ausbildungs- und Studienzeit hinausgeht, ist nur 
ausnahmsweise zulässig. §§ 21, 23 JArbSchG und § 17 
Abs. 7 BBiG bleiben unberührt.

§ 7 Studienentgelt und Studiengebühren

(1) Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalender-
monats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungs-
teils erfolgreich abgelegt wird, ein Studienentgelt, das 
sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatli-
chen Zulage zusammensetzt. Das monatliche Entgelt be-
trägt 

a) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) 

– im ersten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021 1.043,26 Euro 
 ab 1. April 2022  1.068,26 Euro

– im zweiten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021 1.093,20 Euro
 ab 1. April 2022  1.118,20 Euro

– im dritten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021  1.139,02 Euro 
  ab 1. April 2022  1.164,02 Euro

– im vierten Ausbildungsjahr  
 ab 1. Dezember 2021 1.202,59 Euro
 ab 1. April 2022  1.227,59 Euro
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b) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) 

– im ersten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021 1.165,69 Euro
 ab 1. April 2022  1.190,69 Euro

– im zweiten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021 1.227,07 Euro 
   ab 1. April 2022  1.252,07 Euro

– im dritten Ausbildungsjahr
 ab 1. Dezember 2021 1.328,38 Euro
 ab 1. April 2022  1.353,38 Euro

Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. Die Zulage er-
folgt als monatliche Pauschale und damit unabhängig von 
der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Studientei-
le. 

(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die 
Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abge-
legt wurde, erhalten die Studierenden anstelle des Stu-
dienentgelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des aus-
bildungsintegrierten dualen Studiums ein monatliches 
Studienentgelt in Höhe von 

– 1.300 Euro (ab 1. April 2022: 1.325 Euro) bei einem 
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), 

– 1.490 Euro (ab 1. April 2022: 1.515 Euro) bei einem 
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b).

(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig 
wie das den Mitarbeitern des Ausbildenden gezahlte Ent-
gelt. 

(4) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studi-
engebühren. 

(5) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder 
einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit des Ausbildungsteils verkürzt, gilt für die Höhe 
des Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum, um den 
die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils verkürzt wird, 
als abgeleistete Ausbildungszeit. 

(6) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diengang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des  
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) die Ausbildungszeit des Aus-
bildungsteils 

a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung 
auf Verlangen der Studierenden bis zur nächstmöglichen 
Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr, verlän-
gert oder 

b) auf Antrag der Studierenden nach § 8 Abs. 2 BBiG 
von der zuständigen Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der 
Handwerksordnung (HwO) von der Handwerkskammer 
verlängert,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das 
Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 2 des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts 
des Ausbildungsteils gezahlt. 

(7) Können Studierende bei einem ausbildungsinteg-
rierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) ohne eigenes Verschul-
den die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten die Studie-
renden bis zur Ablegung der Abschlussprüfung des Aus-
bildungsteils ein Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in 

Verbindung mit Satz 2 für den letzten regelmäßigen Aus-
bildungsabschnitt. Im Falle des Bestehens der Prüfung 
erhalten die Studierenden darüber hinaus rückwirkend 
von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil geen-
det hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen ge-
zahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem für das vier-
te Ausbildungsjahr maßgebenden Studienentgelt nach 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2.

§ 8 Unständige Entgeltbestandteile

(1) Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte 
einschließlich der praktischen Ausbildung des Ausbil-
dungsteils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und 
Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Mitarbeiter 
des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß. 
Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Rufbe-
reitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge.

(2) Für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 
Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) beträgt der Zeitzuschlag für 
Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde. Studie-
rende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
Buchst. b) erhalten unter denselben Voraussetzungen 
wie die beim Ausbildenden beschäftigten Mitarbeiter  
75 v. H. der Zulagenbeträge gemäß § 14b Abs. 6 KAVO.

§ 9 Urlaub

(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fort-
zahlung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwen-
dung der für die Mitarbeiter des Ausbildenden geltenden 
Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch 
bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Aus-
bildungstage beträgt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und un-
terrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen. 

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO entsprechend. 

(4) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 
Abs. 1 Satz 3 Buchst. b), die im Ausbildungsteil im 
Schichtdienst (§ 14a Abs. 2 KAVO) eingesetzt werden, er-
halten im zweiten und dritten Jahr des Ausbildungsteils je 
einen Tag Zusatzurlaub. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 10 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außerhalb 
der Ausbildungsstätte

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anla-
ge 15 KAVO, die im Rahmen des Ausbildungsteils oder 
der berufspraktischen Studienabschnitte erfolgen, erhal-
ten die Studierenden eine Entschädigung in analoger An-
wendung der Reisekostenbestimmungen, die für die Mit-
arbeiter des Ausbildenden jeweils gelten. Gleiches gilt bei 
Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen 
bzw. in den Studien- und Prüfungsordnungen vorge-
schriebenen Prüfungen für Studierende mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a). 

(2) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) zur Teilnahme 
an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne 
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politi-
schen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte werden 
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe 
der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse 
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-
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tels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglich-
keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. 
Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semes-
terticket) sind auszunutzen. Beträgt die Entfernung zwi-
schen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, 
werden im Bahnverkehr Zuschläge beziehungsweise be-
sondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet. Die nachge-
wiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am aus-
wärtigen Ort werden, soweit nicht eine unentgeltliche 
Unterkunft zur Verfügung steht, erstattet. Zu den Ausla-
gen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung ent-
stehenden Verpflegungsmehraufwands wird für volle Ka-
lendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbil-
dungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung maßgebenden Sach-
bezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen 
gewährt. Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweili-
ge Sachbezugswert einbehalten. Bei einer über ein Wo-
chenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Aus-
bildungsmaßnahme werden die dadurch entstandenen 
Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehrauf-
wand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. Die Sät-
ze 1 bis 6 gelten auch für Reisen im Rahmen der fachthe-
oretischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Studi-
en- und Prüfungsordnungen sind, wenn die Hochschule 
außerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbil-
dungsstätte liegt. 

(3) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) zur vorüber-
gehenden Ausbildung an einer anderen Einrichtung au-
ßerhalb der politischen Gemeindegrenze der Ausbil-
dungsstätte sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Ar-
beitsgemeinschaften oder an Übungen werden die ent-
standenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der 
Kosten für die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse 
des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-
tels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglich-
keiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. 
Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semes-
terticket) sind auszunutzen. 

(4) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), die im Rah-
men des Ausbildungsteils für den Besuch einer auswärti-
gen Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen 
Fahrtkosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. des 
Studienentgelts nach § 8 Abs. 1 für das erste Studienjahr 
übersteigen. § 3 Abs. 5 der Anlage 15 KAVO findet sinn-
gemäße Anwendung. Die notwendigen Auslagen für Un-
terkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei Be-
such der regulären auswärtigen Berufsschule im Block-
unterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstattet. 
Leistungen Dritter sind anzurechnen. 

(5) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studieren-
den mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
Buchst. a), die im Rahmen des Ausbildungsteils erfolgen, 
werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstat-
tet.

§ 10a Familienheimfahrten

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufsschule/
Hochschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst 
wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberech-
tigten oder der Ehegattin / des Ehegatten werden den 
Studierenden monatlich einmal die im Bundesgebiet ent-

standenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der 
Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des 
billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
(im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkei-
ten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. 
Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Semesterticket, 
BahnCard) sind auszunutzen. Studierenden mit einem 
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) können 
Zuschläge im Bahnverkehr bzw. besondere Fahrpreise  
(z. B. für ICE) erstattet werden, wenn die Entfernung mehr 
als 300 km beträgt. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 
aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 
möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweili-
gen Ort der Ausbildungsstätte oder der auswärtigen Be-
rufsschule/Hochschule weniger als vier Wochen beträgt.

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, 
Lernmittelzuschuss

(1) Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Be-
stimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeiter des 
Ausbildenden maßgebend sind. Diese wird unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von Schutzklei-
dung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist. Die 
Schutzkleidung bleibt Eigentum des Ausbildenden. 

(2) Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen 
des Ausbildungsteils kostenlos die Ausbildungsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum 
Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen bzw. 
der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 

(3) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 
Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) erhalten bis zum Abschluss des 
Ausbildungsteils einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss 
in Höhe von 50 Euro brutto. Absatz 2 bleibt unberührt. 
Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbil-
dungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbil-
dungsjahres zu zahlen. Er ist spätestens im Zahlungsmo-
nat September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig.

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infol-
ge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Ver-
pflichtungen aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag 
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach Maß-
gabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederho-
lungserkrankungen das Studienentgelt (§ 7) in entspre-
chender Anwendung der für die Mitarbeiter des Ausbil-
denden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch 
einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder 
durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufs-
krankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach Ab-
lauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum 
Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähig-
keit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und 
dem sich nach Absatz 1 ergebenden Nettostudienent-
gelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt.
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§ 12a Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen

(1) Studierenden ist das Studienentgelt nach § 7 Abs. 1 
für insgesamt fünf Tage fortzuzahlen, um sich vor den in 
den Ausbildungsordnungen für den Ausbildungsteil vor-
geschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die 
planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu 
können; bei einer Sechstagewoche besteht dieser An-
spruch für sechs Tage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt 
sich um die Zeit, für die Studierende zur Vorbereitung auf 
die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst wer-
den; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf 
zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten die für die Mitarbeiter des Ausbil-
denden maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung 
entsprechend.

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in 
seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine ver-
mögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro mo-
natlich. Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistun-
gen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in wel-
chem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben mit-
geteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Mo-
nate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 14 Weihnachtszuwendung

(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis stehen, haben Anspruch 
auf eine Weihnachtszuwendung. Die Weihnachtszuwen-
dung beträgt 90 v. H. des den Studierenden für November 
des jeweiligen Jahres zustehenden Studienentgelts (§ 7).

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen An-
spruch auf Studienentgelt (§ 7), Fortzahlung des Entgelts 
während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheits-
fall (§ 12) haben. Die Verminderung unterbleibt für Kalen-
dermonate, für die Studierende wegen Beschäftigungs-
verboten nach § 3 Abs. 1 und 2 des Mutterschutzgeset-
zes kein Studienentgelt erhalten haben. Die Verminde-
rung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inan-
spruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in 
dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der 
Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für No-
vember zustehenden Studienentgelt ausgezahlt. Ein Teil-
betrag der Weihnachtszuwendung kann zu einem frühe-
ren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an 
den ausbildungsintegrierten dualen Studiengang von ih-
rem Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen 
werden und Anspruch auf eine Weihnachtszuwendung 
nach § 33a KAVO haben, erhalten einmalig zusammen 
mit der anteiligen Weihnachtszuwendung aus dem Ar-
beitsverhältnis die anteilige Weihnachtszuwendung aus 
dem Ausbildungs- und Studienverhältnis.

§ 15 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzli-
chen Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-
versorgung gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung der Studierenden gilt 
die Regelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kom-
mission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im kirchli-
chen Dienst (Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. Teilen die Studierenden dem 
Ausbildenden die erforderlichen Angaben für eine vermö-
genswirksame Leistung nicht mit, erhalten sie auf Antrag 
eine monatliche Zulage in Höhe der vermögenswirksa-
men Leistung zur Brutto-Entgeltumwandlung, wenn die-
se gemäß Satz 1 durchgeführt wird; im Übrigen finden 
die Regelungen der Anlage 13 KAVO sinngemäß Anwen-
dung. Die monatliche Zulage im Sinne des Satzes 2 ist 
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 16 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des 
Vertragsverhältnisses

(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit 
dem Ablauf der im Ausbildungs- und Studienvertrag ver-
einbarten Vertragslaufzeit. 

(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet zu-
dem: 

a) bei wirksamer Kündigung (§ 3 Absätze 2 und 3) oder

b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der 
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung oder 

c) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen 
Ausbildungsprüfung des Ausbildungsteils; dies gilt nicht, 
wenn sich im Falle des Nichtbestehens der Abschluss-
prüfung der Ausbildungsteil auf Verlangen der Studieren-
den bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, 
höchstens um ein Jahr, verlängert oder die Abschluss-
prüfung ohne eigenes Verschulden erst nach beendeter 
Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abgelegt wird. 

(3) Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit) 
kann in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt 
werden, sofern eine Verkürzung nach der Studien- und 
Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrierten dualen 
Studiengang zulässig ist und die Vereinbarkeit mit dem 
gleichzeitig zu absolvierendem Ausbildungsteil gewähr-
leistet ist. Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist ent-
sprechend anzupassen. 

(4) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in 
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies dem Studierenden drei 
Monate vor dem voraussichtlichen Ende des Vertragsver-
hältnisses schriftlich mitzuteilen. 

(5) Werden Studierende im Anschluss an das Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis beschäftigt, ohne dass hie-
rüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt 
ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 17 Abschlussprämie

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsteils aufgrund er-
folgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw. staat-
licher Prüfung erhalten Studierende eine Abschlussprä-
mie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. Die Ab-
schlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt. Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. 
der staatlichen Prüfung fällig. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbil-
dungsteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums 
nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungs-
prüfung abschließen. Im Einzelfall kann der Ausbildende 
von Satz 1 abweichen.

§ 18 Rückzahlungsgrundsätze

(1) Werden die Studierenden oder die ehemals Studie-
renden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres aus-
bildungsintegrierten dualen Studiums in ein Arbeitsver-
hältnis entsprechend ihrer erworbenen Abschlussqualifi-
kation übernommen, sind sie verpflichtet, dort für die 
Dauer von fünf Jahren beruflich tätig zu sein. 

(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder 
zum Abbruch des ausbildungsintegrierten dualen Studi-
ums gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus der monatli-
chen Zulage nach § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Satz 3, dem Studienentgelt nach § 7 Abs. 2 und den Stu-
diengebühren (§ 7 Abs. 4), ist von den Studierenden oder 
den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:

a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen 
Ausbildungs- oder Studienprüfung, wenn die Erfolglosig-
keit in den Verantwortungsbereich der Studierenden fällt, 
weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den erfolgrei-
chen Abschluss des ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diums im Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu 
verfolgen, 

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen 
Studiums durch Kündigung vom Ausbildenden aus einem 
von den Studierenden zu vertretenden Grunde oder 
durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach Ende 
der Probezeit, die nicht durch einen wichtigen Grund ge-
mäß § 626 BGB gerechtfertigt ist, 

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im 
Anschluss an das erfolgreich bestandene ausbildungsin-
tegrierte duale Studium entsprechend der erworbenen 
Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu 
begründen, 

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Aus-
bildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene 
ausbildungsintegrierte duale Studium entsprechend der 
erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde, 
aus einem von den ehemals Studierenden zu vertreten-
den Grunde innerhalb der ersten fünf Jahre seines Beste-
hens endet. 

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim 
Ausbildenden absolviert wurden, verringert sich der 
Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages 
nach Absatz 2. 

(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Ab-
satz 2 bzw. 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach 
Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen Studi-
ums ein Arbeitsverhältnis bestand, um 1/60 vermindert. 

(5) Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absat-
zes 2 Buchst. a) oder b) entfällt, wenn die Studierenden 
nach endgültigem Nichtbestehen der notwendigen Studi-
enprüfung oder nach Kündigung infolge des Abbruchs 
des Studiums in ein Arbeitsverhältnis entsprechend der 
im Ausbildungsverhältnis erworbenen Qualifikation über-
nommen werden und dieses für die nach Satz 3 festge-
legte Bindungsdauer fortbesteht. Die Rückzahlungs-
pflicht entfällt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb 
der Bindungsdauer gemäß Satz 3 aus einem vom Mitar-

beiter zu vertretenden Grund endet. Abweichend zu Ab-
satz 1 bemisst sich die Bindungsdauer nach der Dauer 
des Ausbildungs- und Studienverhältnisses, wobei jeder 
volle Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnisses 
einem Monat Bindungsdauer entspricht. Zur Berechnung 
der Rückzahlungspflicht gilt Absatz 3; Absatz 4 ist sinn-
gemäß anzuwenden.

(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilwei-
se verzichtet werden, soweit sie für die Studierenden 
oder die ehemals Studierenden eine besondere Härte be-
deuten würde.

§ 19 Zeugnis

Der Ausbildende hat den Studierenden im Sinne von  
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) bei Beendigung des Ausbil-
dungsteils ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG auszustellen. 
Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der 
Ausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und 
Kenntnisse der Studierenden enthalten. Auf deren Ver-
langen sind auch Angaben über Führung, Leistung und 
besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. Für Stu-
dierende im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) gilt  
§ 50 KAVO entsprechend.

§ 20 Einstellungsvoraussetzungen

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst 
entsprechende persönliche Eignung und sachliche Befä-
higung voraus.

(2) Die persönliche Eignung richtet sich nach den An-
forderungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden 
Fassung. 

(3) Sachliche Befähigung für die Einstellung ist der für 
die Berufsausbildung und das Studium notwendige 
Schulabschluss.

§ 21 Beschlüsse der Zentralen Kommission

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von  
§ 3 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer In-Kraft-
Setzung Bestandteil dieser Ordnung, soweit die Be-
schlüsse die Ausbildungs- und Studienverhältnisse be-
treffen.

§ 22 Konfliktregelung

(1) Ist ein Ausschuss im Sinne des § 111 Abs. 2 Ar-
beitsgerichtsgesetz errichtet, so ist dieser vor Inan-
spruchnahme des Arbeitsgerichts anzurufen. Ist ein sol-
cher Ausschuss nicht errichtet oder ist er sachlich nicht 
zuständig, so gilt Absatz 2.*

* Z.B. entfällt für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 
Buchst. b die Verpflichtung zur Anrufung eines Aus-
schusses.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis soll vor Inanspruchnahme 
des Arbeitsgerichts der gemäß § 47 KAVO beim General-
vikariat bestehende Schlichtungsausschuss (im Bistum 
Essen: Schiedsstelle) angerufen werden. Die Anrufung 
des Schlichtungsausschusses macht die Beachtung ar-
beitsrechtlicher Ausschlussfristen, insbesondere bei 
Kündigungen, nicht entbehrlich.
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§ 23 Beihilfe im Geburtsfall

Studierende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in ent-
sprechender Anwendung von § 5 der Anlage 10  KAVO.

§ 24 Sonstige Bestimmungen

Für das Ausbildungs- und Studienverhältnis gelten im 
Übrigen die folgenden Bestimmungen der Kirchlichen Ar-
beits- und Vergütungsordnung (KAVO) sinngemäß:

§ 8  Schweigepflicht 
§ 8b   Weiterleitung von Hinweisen auf sexuellen Miss-

brauch 
§ 9  Belohnungen und Geschenke 
§ 10  Nebentätigkeiten 
§ 13  Schadenshaftung 
§ 31  Forderung bei Dritthaftung 
§ 38  Sonderurlaub. 
§ 40  Arbeitsbefreiung (s. § 12a Abs. 3)
§ 40a   Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in 

besonderen Fällen 
§ 57  Ausschlussfristen“

II) Die Ordnung unter Ziffer I) tritt am 1. Dezember 2021 
in Kraft

Paderborn, 18. November 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/1-2021

Nr. 150.  Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 6. Oktober 2021 (Berufsaus-
bildungsordnung)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse vom 
29.04.1991 (Kirchliches Amtsblatt 1991, Stk. 5, Nr. 75.), 
zuletzt geändert am 24.03.2021 (Kirchliches Amtsblatt 
2021, Stk. 5, Nr. 57.), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Ende von Buchstabe b) wird durch ein 
Komma ersetzt.

b) Nach Buchstabe b) wird ein neuer Buchstabe c) mit 
folgendem Wortlaut eingefügt: 

„c) Studierende in einem ausbildungsintegrierten dua-
len Studium, die vom Geltungsbereich der Ordnung für 
Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gängen erfasst sind.“

2. In § 11 Absatz 4 Buchstabe b) wird die Angabe  
„§ 27b Abs. 2“ durch die Angabe „§ 27c Abs. 2“ er-
setzt.

3. In § 19 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und 2“ er-
setzt.

4. In Anlage 1 wird Absatz 1 wie folgt gefasst: 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt 

 ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr  1.068,26 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr  1.118,26 Euro

im dritten Ausbildungsjahr  1.164,02 Euro

im vierten Ausbildungsjahr  1.227,59 Euro“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. bis 3. treten am  
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer I) 4. 
tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Paderborn, 18. November 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/1-2021

Nr. 151. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 6. Oktober 2021 (PiA-Ordnung)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten 
Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landesrechtli-
chen Regelungen (PiA-Ordnung) vom 08.05.2019 (Kirchli-
ches Amtsblatt 2019, Stk. 6, Nr. 64.) wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 1 Absatz 1 wird ein neuer Satz 2 mit folgendem 
Wortlaut eingefügt:

„Diese Ordnung gilt nicht für Studierende in einem 
ausbildungsintegrierten dualen Studium, die vom Gel-
tungsbereich der Ordnung für Studierende in ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengängen erfasst sind.“

2. § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt:

 ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr  1.190,69 Euro

im zweiten Ausbildungsjahr  1.252,07 Euro

im dritten Ausbildungsjahr  1.353,38 Euro“

3. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 2 
und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und 2“ er-
setzt.
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II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. und 3. treten am  
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer I) 2. 
tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Paderborn, 18. November 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/1-2021

Nr. 152. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom 6. Oktober 2021 (Ordnung für 
Praktikantinnen und Praktikanten)

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikanten 
vom 15.12.1971 (Kirchliches Amtsblatt 1971, Stk. 22,  
Nr. 283 ff.), zuletzt geändert am 24.03.2021 (Kirchliches 
Amtsblatt 2021, Stk. 5, Nr. 59.), wird wie folgt geändert:

In Anlage 1 wird die Ziffer 1 wie folgt gefasst: 

„1. Das monatliche Entgelt für Praktikantinnen mit Aus-
bildung zu den nachstehenden Berufen beträgt für: 

– Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen 

ab 1. April 2022 1.652,02 Euro 

– Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Heilpäda-
goginnen 

ab 1. April 2022 1.876,21 Euro“

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. April 2022 in 
Kraft. 

Paderborn, 18. November 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 5/1318.20/3/1-2021

Nr. 153. Ordnung über die Führung von Personalak-
ten und Verarbeitung von Personalaktenda-
ten von Klerikern und Kirchenbeamten für 
die Erzdiözese Paderborn (Personalakten-
ordnung – PAO PB)

Präambel

Die katholischen (Erz-)Bischöfe in Deutschland haben 
am 22. September 2021 beschlossen, jeweils für ihren 
Bereich

– zur Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssi-
cheren Personalaktenführung im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz

– unter Beachtung der anerkannten Grundsätze der 
Personalaktenführung, namentlich der Transparenz, der 
Richtigkeit und Vollständigkeit, der Zulässigkeit der Infor-
mation sowie der Vertraulichkeit, 

– unter Berücksichtigung beamten-, arbeits- und kir-
chenrechtlicher Standards, 

– in der Absicht, eine Aufarbeitung des sexuellen 
Missbrauchs im Raum der katholischen Kirche zu ermög-
lichen, und

– unter Wahrung der Privatsphäre und der Persönlich-
keitsrechte der Bediensteten und Dritter folgende Ord-
nung zu erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt die Führung von Personalakten 
und die Verarbeitung von Personalaktendaten von Kleri-
kern, Kandidaten und Kirchenbeamten (im Folgenden: 
Bedienstete1), die in der Erzdiözese Paderborn inkardinie-
rt sind oder die im Verantwortungsbereich der Erzdiözese 
Paderborn eine dienstliche Funktion ausüben oder sich in 
Ausbildung oder im Ruhestand befinden. Für Kirchenbe-
amte gilt diese Ordnung nicht, soweit die personalakten-
rechtlichen Bestimmungen des Landes- oder Bundesbe-
amtenrechts Anwendung finden. 

§ 2 Verhältnis zum KDG und zur KAO

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten finden 
das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz für die Erz-
diözese Paderborn (KDG) und die zu seiner Durchführung 
ergangenen Vorschriften, insbesondere die Durchfüh-
rungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Da-
tenschutz für die Erzdiözese Paderborn (KDG-DVO), so-
wie die Anordnung über die Sicherung und Nutzung der 
Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivord-
nung – KAO) in ihren jeweils geltenden Fassungen An-
wendung, soweit sich aus dieser Ordnung nichts Abwei-
chendes ergibt. 

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Ordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Kleriker“: Diözesanbischöfe, Weihbischöfe, Diöze-
sanpriester und Diözesandiakone, Priester und Diakone 
einer Ordensgemeinschaft im Sinne von lit. d), die auf-
grund eines Gestellungsvertrags im Dienst der Erzdiöze-
se tätig sind;

b) „Kandidaten“: Bewerber, die durch den Diözesanbi-
schof oder seinen Beauftragten als Alumnus in das Pries-
terseminar oder als Bewerber für das Ständige Diakonat 
aufgenommen sind;

c) „Kirchenbeamte“: in einem kirchlichen Beamtenver-
hältnis stehende Personen, soweit die personalakten-
rechtlichen Bestimmungen des Landes- oder Bundesbe-
amtenrechts keine Anwendung finden;

1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Ordnung von ei-
ner geschlechterdifferenzierenden Schreibweise abgesehen. 
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d) „Ordensgemeinschaft“: Institute des geweihten Le-
bens und Gesellschaften des apostolischen Lebens so-
wie vergleichbare Gemeinschaften;

e) „Verarbeitung“: jeder mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezoge-
nen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa-
tion, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung, vgl. § 4 Nr. 3 KDG; 

f) „Dienstverhältnis“: die rechtliche Grundlage der Tä-
tigkeit, sei es das spezielle Inkardinationsverhältnis eines 
Klerikers oder ein anderes kirchliches Dienstverhältnis;

g) „Dienstherr“: den Ortsordinarius (Diözesanbischof, 
Generalvikar).

§ 4 Verpflichtung zur Führung einer Personalakte

(1) Für jeden Bediensteten der Erzdiözese Paderborn 
ist eine Personalakte zu führen.

(2) Personalaktenführende Stelle ist der Inkardinati-
onsordinarius, für Kirchenbeamte die Erzdiözese. Diese 
bestimmen eine verantwortliche Person, welche nach 
Maßgabe dieser Ordnung entscheidet, welche Vorgänge 
in die Personalakten aufgenommen oder entfernt werden. 
Die verantwortliche Person kann im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit Untervollmachten erteilen.

(3) Die Erzdiözese ist Verantwortlicher im Sinne des  
§ 4 Nr. 9 KDG und des § 2 der Kirchlichen Datenschutz-
gerichtsordnung (KDSGO).

§ 5 Grundsätze der Personalaktenführung

(1) Personalakten sind nach den allgemeinen Stan-
dards und Regeln der Schriftgutverwaltung zu führen.

(2) Personalakten sind vertraulich zu behandeln und 
durch technische und organisatorische Maßnahmen vor 
unbefugter Einsicht zu schützen.

(3) Der Dienstherr darf personenbezogene Daten über 
Bedienstete nur verarbeiten, soweit dies für die Begrün-
dung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung des 
Dienstverhältnisses oder zur Durchführung organisatori-
scher, personeller oder sozialer Maßnahmen, insbeson-
dere zum Zwecke der Personalplanung und des Perso-
naleinsatzes, erforderlich ist oder eine Rechtsvorschrift 
dies erlaubt oder die Einwilligung des Bediensteten vor-
liegt. 

(4) Die Personalakte kann in Teilen oder vollständig 
automatisiert geführt werden. 

(5) Personalakten unterliegen dem Datenschutz nach 
Maßgabe der einschlägigen kirchen- und datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen. Sie sind mit besonderer 
Sorgfalt zu führen und zu verwahren. Alle Personen, die 
Zugang zu Personalakten haben, unterliegen einer be-
sonderen Verschwiegenheitspflicht und haben auch nach 
Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses über 
personenbezogene Daten Verschwiegenheit zu wahren. 

(6) Der Akteninhalt ist innerhalb der in § 8 bis § 10 fest-
gelegten Struktur fortlaufend und fälschungssicher zu 
paginieren. Werden einzelne Blätter aus einer durchnum-

merierten Personalakte entnommen, ist dies in neutraler 
Form, unter Angabe des Grundes und der Person, die die 
Entnahme veranlasst hat, in der Personalakte zu kenn-
zeichnen. Werden die Personalakten statt in Papierform 
in elektronischer Form geführt, so ist ein revisionssiche-
res EDV-System zu verwenden, das die Paginierung er-
setzt.

§ 6 Beihilfeakten

(1) Unterlagen über Beihilfen sind als Teilakte gemäß 
den Regelungen des § 5 zu führen. Diese ist von der übri-
gen Personalakte getrennt aufzubewahren. Sie soll in ei-
ner von der übrigen Personalverwaltung getrennten Or-
ganisationseinheit bearbeitet werden. Zugang sollen nur 
Beschäftigte dieser Organisationseinheit haben.

(2)  Personenbezogene Daten dürfen ohne Einwilligung 
für Beihilfezwecke verarbeitet werden, soweit die Daten 
für diese Zwecke erforderlich sind. Für andere Zwecke 
dürfen personenbezogene Daten aus der Beihilfeakte 
verarbeitet werden, wenn sie erforderlich sind 

1. für die Einleitung oder Durchführung eines behördli-
chen oder gerichtlichen Verfahrens, das im Zusammen-
hang mit einem Beihilfeantrag steht, oder

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl, zur Abwehr einer sonst unmittelbar drohenden Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer an-
deren Person.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unter-
lagen über Heilfürsorge und Heilverfahren.

(4) Personenbezogene Daten aus der Beihilfeakte dür-
fen ohne Einwilligung genutzt werden, soweit sie für die 
Festsetzung und Berechnung der Besoldung oder Ver-
sorgung oder für die Prüfung der Kindergeldberechtigung 
erforderlich sind. Dies gilt auch für Daten aus der Besol-
dungsakte und der Versorgungsakte, soweit sie für die 
Festsetzung und Berechnung der Beihilfe erforderlich 
sind. 

(5) Die Beihilfebearbeitung sowie die Führung der Bei-
hilfeakte können mit Zustimmung der personalaktenfüh-
renden Stelle auf eine andere Stelle übertragen werden. 
Dieser Stelle dürfen personenbezogene Daten, ein-
schließlich Gesundheitsangaben, übermittelt werden, so-
weit deren Kenntnis für die Beihilfebearbeitung erforder-
lich ist. Die Absätze 1 bis 3 sind für diese Stelle anzuwen-
den.

§ 7 Inhalt der Personalakten allgemein

(1) Die Personalakte gibt ein möglichst vollständiges 
Bild über den dienstlichen Werdegang und die Eignung 
des Bediensteten, um daraus Erkenntnisse für den sach-
gerechten Personaleinsatz und eine effektive Personal-
planung zu gewinnen.

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die den 
Bediensteten betreffen, soweit sie mit seinem Dienstver-
hältnis in einem unmittelbaren inneren Zusammenhang 
stehen (Personalaktendaten), insbesondere

a) aktueller Personalbogen;

b) Abschlussexamenszeugnisse, Unterlagen zum Aus-
bildungsverlauf, Praktika;

c) Nachweise über Aus-, Fort- und Weiterbildung;
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d) Nachweise über Auszeiten, Beurlaubungen;

e) dienstliche Beurteilungen;

f) Gesundheitszeugnisse, ärztliche und psychologi-
sche Gutachten;

g) Unterlagen über Ermittlungs- und Strafverfahren 
durch staatliche Strafverfolgungsbehörden sowie ab-
schließende Dekrete oder Urteile einer kanonischen Vor-
untersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses (ggf. 
in Kopie) mit einem Vermerk darüber, wo die vollständi-
gen Unterlagen zu diesen Verfahren zu finden sind; 

h) Unbedenklichkeitsbescheinigung, Selbstverpflich-
tungserklärungen und Selbstauskunftserklärungen nach 
der „Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürfti-
gen Erwachsenen“ (Präventionsordnung); 

i) Teilnahmebescheinigungen an Schulungs- und Fort-
bildungsveranstaltungen zum Thema Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen;

j) Aktenvermerke über die Einleitung von Plausibilitäts-
prüfungen nach Nr. 20 der Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst mit einem Hinweis da-
rüber, wo diese Vorgangsakten zu finden sind.

Die Unterlagen gem. lit. f und g sind gesondert gesi-
chert zu verwahren. 

(3) Nicht Bestandteil der Personalakten sind Vorgän-
ge, die sachlichen, vom Dienstverhältnis zu trennenden 
Zwecken dienen, auch wenn in ihnen die persönlichen 
dienstlichen Verhältnisse des Bediensteten berührt sind. 
Dies sind insbesondere

a) anonyme Schreiben; 
b) Prüfungsarbeiten; 
c) Unterschriftensammlungen und Bittbriefe für oder 

gegen den Verbleib des Klerikers in der Gemeinde;
d) Publikationen (z. B. Fachaufsätze oder Pressebei-

träge);
e) Korrespondenz privater Natur ohne Bezug zum 

Dienstverhältnis, z. B. Glückwunschschreiben, Dienstrei-
seberichte;

f) Presseausschnitte.

(4) Auszüge und Abschriften von Schriftstücken, die 
zur Personalakte gehören, dürfen nur dann in andere Ak-
ten aufgenommen werden, wenn dies durch Rechtsvor-
schriften ausdrücklich angeordnet oder zugelassen wor-
den oder wenn dies zum Schutz berechtigter höherrangi-
ger Interessen zwingend erforderlich ist. Werden Auszü-
ge und Abschriften von Schriftstücken, die zur Personal-
akte gehören, auch in andere Akten aufgenommen, ist in 
der Personalakte zu vermerken, um welche Akten es sich 
handelt und wo sie sich befinden.

(5) Die Personalakte kann in eine Grundakte (auch 
Hauptakte genannt) und mehrere Teilakten, wie Besol-
dungsakte und Versorgungsakte, gegliedert werden. Ob 
eine solche Aufteilung in Grund- und Teilakten erfolgt, 
liegt im Ermessen der personalaktenführenden Stelle. 
Sind Teilakten vorhanden, ist in der Grundakte zu ver-
merken, um welche Teilakten es sich handelt und wo sie 
sich befinden. In Fällen des § 14 ist das Führen einer Ne-
benakte zulässig. Wird die Personalakte weder vollstän-
dig in Schriftform noch vollständig elektronisch geführt, 

so muss sich aus dem Verzeichnis nach Satz 4 ergeben, 
welche Teile der Personalakte in welcher Form geführt 
werden. In die Grundakte ist ein vollständiges Verzeichnis 
aller Teil- und Nebenakten aufzunehmen.

(6) Im Übrigen sind die Bestimmungen dieser Ordnung 
vollumfänglich auf Teilakten anzuwenden.

§ 8 Gliederung und Inhalt der Personalakte von  
Klerikern im Besonderen

(1) Die Gliederung der Personalakte von Klerikern soll 
nach zeitlichen und sachlichen Gesichtspunkten erfol-
gen. 

(2) Die Gliederung nach zeitlichen Gesichtspunkten 
findet wie folgt statt:

a) Zeitraum von der Annahme als Alumnus in das 
Priesterseminar gem. canon 241 CIC oder ab der Annah-
me in den Bewerberkreis für das Ständige Diakonat bis 
hin zur Diakonenweihe; 

b) Zeitraum ab der Diakonenweihe 

– bis zum Tod des Klerikers oder 
– der Umkardination oder 
– der Entlassung aus dem Klerikerstand. 

(3) Die sachliche Gliederung erfolgt innerhalb dieser 
beiden Abschnitte, wobei die einzelnen Dokumente chro-
nologisch abzulegen sind.

§ 9 Inhalt der Personalakten von Kandidaten für den 
Zeitraum bis zur Diakonenweihe

Für den Zeitraum bis zur Diakonenweihe sind über die 
in § 7 genannten Unterlagen hinaus insbesondere folgen-
de Dokumente in die Personalakte des Klerikers oder des 
Kandidaten aufzunehmen: 

a) Bewerbung als Alumnus in das Priesterseminar 
oder für das Ständige Diakonat mit Lebenslauf, Tauf-
schein, Firmzeugnis, Reifezeugnis und ggf. Bewerbungs-
fotos; 

b) Bestätigung der Aufnahme als Alumnus in das 
Priesterseminar oder als Bewerber für das Ständige Dia-
konat durch den Ortsordinarius oder den Regens;

c) Bestätigung der Aufnahme in den Pastoralkurs;

d) Referenzen und Beurteilungen, u. a. von Heimat- 
und Praktikumspfarrern, Schulmentoren etc.;

e) Urkunde über die Admissio sowie die Beauftragung 
zum Lektorat und Akolythat;

f) Zulassungsdokumente für die Diakonenweihe ein-
schließlich des Abschlussberichts des Regens mit Emp-
fehlung der Zulassung zur Diakonenweihe;

g) alle Dokumente, die das gesamtkirchliche (cann. 
1050, 1051 CIC) und partikulare Recht für die Spendung 
der Diakonenweihe verlangt;

h) Urkunde zur Diakonenweihe.

§ 10 Personalakteninhalt von Klerikern für den  
Zeitraum ab der Diakonenweihe

(1) Für den Zeitraum ab der Diakonenweihe muss die 
Personalakte des Klerikers einen regelmäßig zu aktuali-
sierenden Personalbogen enthalten. 
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(2) Über die in den §§ 7 und 9 aufgeführten Bestand-
teile hinaus sind insbesondere noch folgende Dokumente 
und Urkunden in die Personalakte aufzunehmen:

a) In- bzw. Exkardinationsurkunden;

b) Vorbereitung auf die Priesterweihe mit dazugehöri-
gen Praktika bzw. Feriendiakonaten, Abschlussbericht 
des Regens mit Empfehlung der Zulassung zur Priester-
weihe;

c) alle Dokumente, die das gesamtkirchliche (cann. 
1050, 1051 CIC) und partikulare Recht für die Spendung 
der Priesterweihe verlangt;

d) Urkunde zur Priesterweihe;

e) Urkunde und Zeugnisse von Examina, die im Rah-
men der pastoralen Ausbildung abgelegt wurden;

f) Ernennungsurkunden, ggf. mit Stellenbeschreibung;

g) Ehrungen dienstlicher und außerdienstlicher Art, 
Auszeichnungen usw.;

h) Informationen über Versetzungen eines Klerikers in-
nerhalb und außerhalb der Erzdiözese;

i) Schriftwechsel zwischen Kleriker und Bistumsleitung 
(Diözesanbischof, Ordinariat), soweit sie mit dem Dienst-
verhältnis des Klerikers in einem inneren Zusammenhang 
stehen; 

j) Gesprächsprotokolle, ggf. auch von den Visitations-
gesprächen, soweit sie dem Kleriker zur Kenntnis gege-
ben und von ihm gegengezeichnet wurden;

k) gravierende Beschwerden und Bewertungen über 
die Dienst- und Lebensführung, kirchenrechtliche Maß-
nahmen und Strafverfahren, Meldungen an römische Di-
kasterien;

l) Verfügungen im Todesfall, soweit sie vom Bediens-
teten der personalaktenführenden Stelle überlassen wur-
den, mit gesonderter Sicherung versehen.

§ 11 Zugang zur Personalakte

Zugang zur Personalakte dürfen nur Beschäftigte ha-
ben, die im Rahmen der Personalverwaltung mit der Be-
arbeitung von Personalangelegenheiten beauftragt sind, 
und nur soweit dies zu Zwecken der Personalverwaltung 
oder der Personalwirtschaft erforderlich ist.

§ 12 Anhörungspflicht

(1) Der Bedienstete ist zu Beschwerden, Behauptun-
gen und Bewertungen, die für ihn ungünstig sind oder 
ihm nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die 
Personalakte zu hören, soweit die Anhörung nicht nach 
anderen Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung des 
Bediensteten soll schriftlich erfolgen und ist zur Personal-
akte zu nehmen. Sofern der Bedienstete auf die Abgabe 
einer Stellungnahme verzichtet, ist dieses in der Perso-
nalakte zu vermerken.

(2) Dienstliche Beurteilungen sind dem Bediensteten 
vor Aufnahme in die Personalakte zur Kenntnis zu brin-
gen. Dies ist aktenkundig zu machen, wobei eine Stel-
lungnahme des Bediensteten ebenfalls zu den Akten zu 
nehmen ist.

§ 13 Recht auf Akteneinsicht

(1) Jeder Bedienstete hat, auch nach Beendigung sei-
nes Dienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in seine 
vollständige Personalakte.  

(2) Einem Bevollmächtigten des Bediensteten ist Ein-
sicht zu gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene und deren 
Bevollmächtigte, wenn ein rechtliches Interesse glaub-
haft gemacht wird. 

(3) Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die 
Einsicht gewährt wird. Die Einsicht in die Personalakte 
darf zum Ausschluss von Manipulationen nur unter Auf-
sicht erfolgen. Soweit dienstliche Gründe dem nicht ent-
gegenstehen, können Auszüge, Abschriften oder Ausdru-
cke gefertigt werden. 

§ 14 Vorlage und Weitergabe von Personalakten

(1) Mit Einwilligung des Bediensteten ist es zulässig, 
die Kopie der Personalakte den Personalverantwortlichen 
einer anderen Erzdiözese bzw. einem anderen Dienst-
herrn vorzulegen, soweit dies für die Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder Personalwirtschaft erforderlich ist.

(2) Wechselt ein Kleriker in den Dienst eines kirchli-
chen Rechtsträgers außerhalb seiner Inkardinationsdiö-
zese (auswärtige Tätigkeit, Transmigration), bleibt die In-
kardinationsdiözese für die Dauer dieser Tätigkeit die 
personalaktenführende Stelle. In diesem Fall stellt die In-
kardinationsdiözese dem auswärtigen kirchlichen 
Rechtsträger eine Kopie der Personalakte zur Verfügung, 
die innerhalb einer Frist von sechs Wochen zurückge-
sandt und im Anschluss von der Inkardinationsdiözese 
mit Rückgabevermerk vernichtet wird. Der auswärtige 
kirchliche Rechtsträger stellt sicher, dass alle personal-
aktenrelevanten Dokumente und Vorgänge für die Dauer 
der auswärtigen Tätigkeit unverzüglich der Inkardinati-
onsdiözese übermittelt werden. Endet der Einsatz des 
Klerikers, übermittelt der auswärtige kirchliche Rechtsträ-
ger eine Kopie seiner geführten Nebenakte ebenfalls der 
Inkardinationsdiözese und schließt die Nebenakte mit ei-
nem entsprechenden Vermerk.

(3) Im Falle einer Umkardination wird die neue Inkardi-
nationsdiözese bzw. die Ordensgemeinschaft personal-
aktenführende Stelle. Die Akte in der bisherigen Inkardi-
nationsdiözese bzw. in der Ordensgemeinschaft wird ge-
schlossen und nach Ablauf der Frist gemäß § 17 Abs. 4 in 
deren Archiv überführt. Eine vollständige Kopie dieser 
Akte wird der neuen Inkardinationsdiözese übersandt; die 
Personalakte wird nun dort geführt.

(4) Tritt ein Ordenskleriker aufgrund eines Gestellungs-
vertrags in den Dienst der Erzdiözese, bleibt die Ordens-
gemeinschaft für die Dauer der Gestellung die personal-
aktenführende Stelle. Die Ordensgemeinschaft stellt dem 
auswärtigen Träger eine Kopie der Personalakte im Sinne 
dieser Ordnung zur Verfügung. Abweichend von Satz 2 
kann der Diözesanbischof einer Gestellung auch zustim-
men, wenn eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheini-
gung durch den Ordensoberen vorliegt. Die Kopie der 
Personalakte wird innerhalb einer Frist von sechs Wo-
chen zurückgesandt und im Anschluss von der Ordens-
gemeinschaft mit Rückgabevermerk vernichtet. Der aus-
wärtige Träger stellt sicher, dass alle personalaktenrele-
vanten Dokumente und Vorgänge für die Dauer der aus-
wärtigen Tätigkeit unverzüglich der Ordensgemeinschaft 
übermittelt werden. Endet der Einsatz des Ordenskleri-
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kers, übermittelt der auswärtige Träger eine Kopie seiner 
geführten Nebenakte an die Ordensgemeinschaft und 
schließt die Nebenakte mit einem entsprechenden Ver-
merk.

(5) Die Regelungen der Absätze 2 bis 3 gelten entspre-
chend auch für Kleriker und Kirchenbeamte, soweit Un-
terlagen von staatlicher Seite angefordert werden.

(6) Abweichend von Absatz 1 darf Ärzten, Psycholo-
gen oder Therapeuten, die im Auftrag der personalakten-
führenden Dienststelle ein medizinisches oder psycholo-
gisches Gutachten erstellen, die Personalakte ohne Ein-
willigung übermittelt werden. Der betroffene Bedienstete 
ist über den Vorgang schriftlich zu informieren. 

(7) Soweit die personalaktenführende Stelle Aufgaben, 
die ihr gegenüber den Bediensteten obliegen, einer ande-
ren Stelle zur selbstständigen Bearbeitung übertragen 
hat, darf sie dieser Stelle ausschließlich die zur Erfüllung 
der Aufgaben erforderlichen Personalaktendaten über-
mitteln. 

§ 15 Auskunft an Dritte

(1) Auskünfte an Dritte, aber keine Akteneinsicht dür-
fen ohne Einwilligung des Bediensteten erteilt werden, 
wenn dies zwingend erforderlich ist

a) für die Abwehr einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Gemeinwohls oder 

b) für den Schutz berechtigter, höherrangiger Interes-
sen der oder des Dritten.

Inhalt und Empfänger der Auskunft sind dem Bediens-
teten schriftlich mitzuteilen.

(2) Ein berechtigtes, höherrangiges Interesse an der 
Kenntnis der als Auskunft zu übermittelnden Daten nach 
Abs. 1 besteht insbesondere dann, wenn der Dritte 
glaubhaft macht, dass der Bedienstete Handlungen nach 
dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafge-
setzbuches begangen hat und der Dritte als Betroffener 
der Straftat oder dessen Angehörige ersten Grades auf 
konkrete Anfragen hin Auskunft begehren. Dasselbe gilt 
für Anfragen zur Plausibilitätsprüfung nach Nr. 20 der 
Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Min-
derjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachse-
ner durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst.

(3) Auf Wunsch des Dritten, welcher ein berechtigtes, 
höherrangiges Interesse geltend gemacht hat, ist die 
Auskunft durch einen staatlichen Notar zu erteilen. Dieser 
ist als Berufsgeheimnisträger in besonderem Maße auf 
die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und der 
Achtung der Persönlichkeitsrechte Dritter verpflichtet. 
Der Notar erhält ein Einsichtsrecht in die die Auskunft be-
treffenden Unterlagen und erteilt im Anschluss die ge-
wünschte Auskunft. 

§ 16 Entfernung von Personalaktendaten

Der Bedienstete hat das Recht, von der personalakten-
führenden Stelle zu verlangen, Unterlagen über Tatsa-
chen, Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen 
unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu 
vernichten, wenn diese erwiesen unbegründet oder 
falsch sind. Die personalaktenführende Stelle hat die 
Pflicht, dies unverzüglich umzusetzen.

§ 17 Aufbewahrungsfristen

(1) Personalakten sind nach ihrem Abschluss von der 
personalaktenführenden Stelle fünf Jahre in der laufen-
den Registratur aufzubewahren. 

(2) Personalakten sind abgeschlossen

a) bei Klerikern

– mit Umkardination, 
– mit dem Verlust des Klerikerstandes, 
– mit Tod;

b) bei Kirchenbeamten

– bei Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst mit Ab-
lauf des Jahres des Erreichens der Regelaltersgrenze, 
wenn mögliche Versorgungsempfänger nicht mehr vor-
handen sind oder

– wenn der Bedienstete ohne versorgungsberechtigte 
oder altersgeldberechtigte Hinterbliebene verstorben ist, 
mit Ablauf des Todesjahres oder 

– wenn nach dem Tod des Bediensteten versorgungs-
berechtigte oder altersgeldberechtigte Hinterbliebene 
vorhanden sind, mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte 
Versorgungsverpflichtung entfallen ist.

(3) Versorgungsakten sind für die Dauer von zehn Jah-
ren nach Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versor-
gungszahlung geleistet worden ist, aufzubewahren. Be-
steht die Möglichkeit eines Wiederauflebens des An-
spruchs, sind die Akten 30 Jahre aufzubewahren. 

(4) Nach Ablauf dieser Frist sind die Personalakten ins 
Archiv der Erzdiözese gemäß § 3 Abs. 4 KAO zu überfüh-
ren. Diese Akten sind von einer Bewertung durch das zu-
ständige Archiv ausgenommen und grundsätzlich in Gän-
ze im Archiv zu verwahren, wobei sie von ihrer Übernah-
me ins Archiv an für Forschungs- und Aufarbeitungszwe-
cke zur Verfügung stehen.

(5) Teilakten wie insbesondere Besoldungs- oder Bei-
hilfeakten unterliegen den Bewertungs- und Übernahme-
regelungen der KAO.

§ 18 Kirchliche Disziplinar- und Strafverfahren

(1) Die für die kirchlichen Disziplinar- oder Strafverfah-
ren zuständigen Stellen haben ohne Einwilligung des Be-
diensteten das Recht auf Einsicht in dessen Personalak-
te, sobald ein Disziplinar- oder Strafverfahren, beginnend 
mit der Voruntersuchung, eröffnet wird.

(2) Kirchliche Disziplinar- und Strafprozessakten ver-
bleiben bei der ausführenden Behörde und werden nach 
Abschluss des Verfahrens dem kirchlichen Archiv ange-
boten. Kopien der abschließenden Dekrete und Endurtei-
le der Disziplinar- und Strafprozesse werden umgehend 
zur Personalakte genommen. 

§ 19 Übermittlungen in staatlichen Strafverfahren

Für die Übermittlung von Personalaktendaten in einem 
staatlichen Strafverfahren gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen. Die Vorschriften des Gesetzes über den 
Kirchlichen Datenschutz für die Erzdiözese Paderborn 
(KDG) sind einzuhalten. 

§ 20 Automatisierte Verarbeitung von  
Personalaktendaten

(1) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Per-
sonalverwaltung oder der Personalwirtschaft automati-
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siert oder digital verarbeitet werden. Ihre Übermittlung ist 
nur nach Maßgabe dieser Ordnung oder der einschlägi-
gen Bestimmungen des Kirchlichen Datenschutzgeset-
zes zulässig.

(2) Personalaktendaten im Sinne des § 6 dürfen nur 
im Rahmen ihrer Zweckbestimmung und nur von den 
übrigen Personaldateien technisch und organisato-
risch getrennt automatisiert oder digital verarbeitet 
werden. 

(3) Von den Unterlagen über medizinische oder psy-
chologische Untersuchungen und Tests dürfen im Rah-
men der Personalverwaltung nur die Ergebnisse automa-
tisiert oder digital verarbeitet werden, soweit sie die Eig-
nung betreffen und ihre Verwendung dem Schutz der 
Bediensteten dient. 

(4) Bei erstmaliger Speicherung ist dem Bediensteten 
die Art der zu seiner Person nach Absatz 1 gespeicherten 
Daten mitzuteilen.

§ 21 Rechtsweg bei Streitigkeiten

Im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften der 
Kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO) kön-
nen Individualrechte im Sinne dieser Ordnung unbescha-
det der Möglichkeit der Verwaltungsbeschwerde (hierar-
chischer Rekurs) bei den kirchlichen Gerichten in Daten-
schutzangelegenheiten geltend gemacht werden. Es gel-
ten die Vorschriften der KDSGO.

§ 22 Ausführungsbestimmungen

Der Ortsordinarius kann zu dieser Ordnung Ausfüh-
rungsbestimmungen erlassen. 

§ 23 Inkrafttreten

(1) Die vorstehenden Regelungen sind vom Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens an auf Personalakten von Bedienste-
ten anzuwenden, deren Dienstverhältnis nach diesem 
Zeitpunkt begründet wird. 

(2) Alle Regelungen dieser Ordnung finden mit dem 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unmittelbare Anwendung 
auch auf Personalakten von Bediensteten, die sich be-
reits im Dienst befinden, sowie auf Personalakten von be-
reits ausgeschiedenen Bediensteten, die sich noch in der 
laufenden Registratur befinden. Von einer Neuordnung 
der bereits vorhandenen Personalaktendaten nach den 
§§ 8 bis 10 dieser Ordnung kann abgesehen werden, 
wenn zum Stichtag des Inkrafttretens eine deutliche Zä-
sur in die Personalakte eingefügt wird und ab diesem 
Zeitpunkt die Personalakte nach Satz 1 geführt wird. 

(3) Alle bisherigen Regelungen zur Personalaktenfüh-
rung von Klerikern, Kandidaten und Kirchenbeamten, so-
weit für Letztere nicht die personalaktenrechtlichen Be-
stimmungen des Landes- oder Bundesbeamtengesetzes 
Anwendung finden, treten mit Inkrafttreten dieser Ord-
nung außer Kraft.

(4) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Paderborn, den 6. Dezember 2021

Der Erzbischof von Paderborn

L. S.

Erzbischof

Gz.: 1.7/1523/1/2-2021

Personalnachrichten

Nr. 154. Personalchronik

Verfügungen des Erzbischofs

Ernennungen

Drüke, Franz Lars, Pastor, Pfarradministrator in Herde-
cke, zum Pfarrer in Hagen-Boele: 13.10./9.11.2021

Gundermann, Christoph, Pfarrer, zum Pfarrer in Cast-
rop-Rauxel, St. Lambertus: 30.4./4.10.2021

Holtkotte, Josef, Bundespräses des Kolpingwerkes 
Deutschland, zusätzlich zum Wirklichen Geistlichen Rat: 
24.6./26.9.2021

Dr. Kilz, Gerhard, Professor, Ständiger Diakon im Pas-
toralverbund Paderborn-Mitte-Süd, zusätzlich zum Geist-
lichen Berater der Diözesanvorstände des Sozialdienstes 
katholischer Frauen und des Sozialdienstes Katholischer 
Männer im Erzbistum Paderborn: 27.9.2021

Leber, Markus, Pfarrer, Pastor im Pastoralverbund 
Kirchspiel Drolshagen, zum Pfarrer in Altenhundem: 
17.6./1.11.2021

Nake, Bernhard, Pfarrer, Pfarrverwalter in Kamen, zum 
Pfarrer in Kamen: 30.12.2020/2.9.2021

Rade, Hans Jürgen, Domvikar, Offizialatsrat am Erzbi-
schöflichen Offizialat Paderborn, zum Vizeoffizial am Erz-
bischöflichen Offizialat Paderborn: 15.10./1.11.2021

Salzmann, Dirk, Pastor im Pastoralen Raum Pastoral-
verbund Gütersloh, zum Pfarrer in Hagen, St. Marien: 
1.6./2.9.2021

Schulte, Dietmar, Pastor, Pfarradministrator in Hemer, 
zum Pfarrer in Iserlohn, St. Pankratius: 30.4./4.10.2021

Inkardination

Kottekaly Poulose, Shijo (OCD), Vikar, als Seelsorger 
im Pastoralen Raum Pastoralverbund Bigge-Lenne-Fret-
ter-Tal: 1.10.2021

Entpflichtungen

Böttcher, Hubertus, Pfarrer, unter Annahme seines 
Stellenverzichtes als Propst in Arnsberg: 24.8./1.11.2021
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Dr. Dahlke, Benjamin, als o. ö. Professor für Dogmatik 
und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät 
Paderborn: 14.9./1.10.2021

Grohsmann, Winfried, unter Annahme seines Stellen-
verzichtes als Pfarrer in Castrop, als Pfarrverwalter in 
Schwerin, Castrop-Rauxel, St. Marien, Castrop-Rauxel, 
St. Elisabeth und Rauxel, als Verwalter in Castrop-Rau-
xel-Frohlinde sowie als Leiter des Pastoralverbundes 
Castrop-Rauxel-Süd: 28.1./1.10.2021

Kim, Byong Soo (Pusan/Korea), Pastor, als seelsorgli-
che Betreuung der koreanischsprachigen Gläubigen im 
Erzbistum Paderborn: 16.8./17.8.2021

Wischkony, Uwe, Msgr., als Direktor der Landvolks-
hochschule „Anton Heinen“ in Hardehausen sowie als  
Diözesanbeauftragter für die Landpastoral im Erzbistum 
Paderborn: 15.10./1.12.2021

Nach Verzicht auf die Pfarrstelle wurde in den 
endgültigen Ruhestand versetzt:

Dr. Bathen, Norbert, als Pfarrer in Hagen, St. Marien: 
31.8.2020/1.9.2021

 Weitere Versetzungen in den endgültigen Ruhestand

Cruse, Joachim, Pfarrer, als Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Am Ölbach (Verl/Schloß Holte-
Stukenbrock): 20.1./1.10.2021

Heers, Josef, Pfarrer, als Pastor im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Warstein: 20.4./1.10.2021

Peter, Karl-Heinz, Pfarrer, als Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Lippstadt: 15.2./1.12.2021

Verfügungen des Generalvikars

Ernennungen/Beauftragungen

P. Beilicke, Placidus Stefan O.Cist, zur seelsorglichen 
Mitarbeit im Pastoralverbund Kirchspiel Drolshagen: 
1.3.2021

Böttcher, Hubertus, Pfarrer, zum Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Hagen-Mitte-West: 1.9./1.11.2021

Drüke, Franz Lars, Pfarrer in Hagen-Boele, zusätzlich 
zum Pfarrverwalter in Herdecke: 13.10./1.11.2021

Fleiter, Christian, Pastor, Vikar in Niedermarsberg, zum 
Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Marsberg: 
22.11./1.12.2021

Grohsmann, Winfried, Pfarrer, zur Seelsorge in der 
Justizvollzugsanstalt Werl: 28.1./1.10.2021

Gundermann, Christoph, Pfarrer in Castrop-Rauxel,  
St. Lambertus, zusätzlich zum Pfarrverwalter in Obercas-
trop, Rauxel, Merklinde und Schwerin, zum Verwalter in 
Frohlinde sowie zum Leiter des Pastoralverbundes Cast-
rop-Rauxel-Süd: 30.4./1.10.2021

Hake, Elmar, Pastor, unter Aufrechterhaltung der Er-
nennung zur Mitarbeit im Bereich der Beratungsdienste 
Pastorale Supervision/Gemeindeberatung sowie unter 
Entpflichtung als Pastor im Pastoralen Raum Pastoralver-
bund Lippstadt zusätzlich zum Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Dortmund-Mitte: 16.6./1.9.2021

Heers, Josef, Pfarrer i. R., zum Subsidiar im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Warstein: 1.11.2021

Kernbach, Frederic, Pastor im Pastoralverbund Iser-
lohn, zum Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund 
Rheda-Herzebrock-Clarholz: 16.6./1.9.2021

Kidangan Mani, Jairaj (Palghat/Indien), Vikar in Drols-
hagen, zum Vikar in Altenhundem und zusätzlich zur 
seelsorglichen Mitarbeit im Pastoralen Raum Pastoralver-
bund Lennestadt: 17.6./1.11.2021

P. Klingele, Josef CPPS, Seelsorger im Pastoralver-
bund Willebadessen-Peckelsheim, zur seelsorglichen 
Mitarbeit im Pastoralen Raum Pastoralverbund Bad Dri-
burg: 28.4./1.9.2021

P. Kottekaly Poulose, Shijo OCD, Seelsorger in Werl, 
zur seelsorglichen Mitarbeit im Pastoralen Raum Pasto-
ralverbund Bigge-Lenne-Fretter-Tal: 28.4./1.8.2021

Ku, Aloysius (Busan/Korea), Pastor, zur seelsorglichen 
Betreuung der koreanischsprachigen Gläubigen im Erz-
bistum Paderborn: 19.8.2021

Leber, Markus, Pfarrer in Altenhundem, zusätzlich zum 
Pfarrverwalter in Langenei, Saalhausen, Meggen, Elspe, 
Oedingen, Bilstein, Grevenbrück und Kirchveischede, 
zum Verwalter in Halberbracht, Maumke und Oberelspe 
sowie zum Leiter des Pastoralen Raumes Pastoralver-
bund Lennestadt: 17.6./1.11.2021

Neuhaus, Martin, Pastor im Pastoralverbund Olpe, zur 
Seelsorge im Mutterhaus der Franziskanerinnen von der 
ewigen Anbetung in Olpe sowie im Seniorenzentrum  
St. Gerhardus in Drolshagen: 23.9./1.10.2021

Salzmann, Dirk, Pfarrer in Hagen, St. Marien, zusätzlich 
zum Pfarrverwalter in Hagen, St. Meinolf, Hagen- 
Eckesey, Hagen, St. Josef, Hagen-Vorhalle, Hagen- 
Haspe-Westerbauer, Hagen, St. Michael, Hagen-Haspe 
und Hagen-Eilpe sowie zum Leiter des Pastoralen Rau-
mes Pastoralverbund Hagen-Mitte-West: 1.6./2.9.2021

Schneider, Christoph, Pfarrer, zum Pastor im Pastora-
len Raum Pastoralverbund Hagen-Mitte-West: 10.6./ 
1.9.2021

Schulte, Andreas, Dechant, Pfarrer in Balve, zusätzlich 
zum Pfarrverwalter in Hemer: 23.9./1.10.2021

Schulte, Dietmar, Pfarrer in Iserlohn, St. Pankratius, 
zusätzlich zum Pfarrverwalter in Sümmern, zum Verwalter 
in Hennen sowie zum Leiter des Pastoralverbundes Iser-
lohn: 30.4./1.10.2021

Schütte, Oliver, Vikar in Schwerte, zum Vikar in Arns-
berg: 28.4./1.8.2021

Schwamborn, Simon, Pastor im Pastoralen Raum Pas-
toralverbund Lippstadt, befristet vom 1. Oktober 2021 bis 
zum Ablauf des 28. Februar 2022 freigestellt zur Hospita-
tion im Bereich der Studierendenseelsorge der KHG 
München und zusätzlich zum Subsidiar im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Lippstadt: 23.9./1.10.2021

Springob, Sebastian I.V.Dei, Subsidiar im Pastoralen 
Raum Attendorn, zusätzlich zum Rector ecclesiae der 
zum St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn gehörende 
Schulkapelle: 1.9.2021

P. Succar, Francis OLM, zur seelsorglichen Mitarbeit 
im Pastoralen Raum Pastoralverbund Büren: 1.10.2021

P. Vullhorst, Werner OSB, Pastor in Arnsberg, befristet 
bis zum Ablauf des 28. Februar 2022 zum Pfarrverwalter 
in Arnsberg: 26.10./1.11.2021
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Westermann, Hans Gerd, Pfarrer i. R., zum Subsidiar 
im Pastoralverbund Erwitte: 1.8.2021

Wiemers, Ansgar, Pastor im Pastoralverbund Pader-
born Mitte-Süd, zur Krankenhausseelsorge im St. Josef-
Hospital Bad Driburg unter Führung des Titels Kranken-
hauspfarrer und zusätzlich zum Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Bad Driburg: 28.4./1.10.2021

Wigger, Stefan, Pfarrer, Pastor im Pastoralen Raum 
Pastoralverbund Dortmund-Ost, zum Pastor in den Pas-
toralverbünden Olpe und Kirchspiel Drolshagen: 
29.6./1.11.2021

Wollweber, Ludger, Pfarrer, Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Lennestadt, befristet vom 1. Ok-
tober 2021 bis zum Ablauf des 31. Oktober 2021 zum 
Pfarrverwalter in Altenhundem, Langenei, Saalhausen, 
Meggen, Elspe, Oedingen, Bilstein, Grevenbrück und 
Kirchveischede, zum Verwalter in Halberbracht, Maumke 
und Oberelspe sowie zum Leiter des Pastoralen Raumes 
Pastoralverbund Lennestadt: 23.9./1.10.2021

Wollweber, Ludger, Pfarrer, zum Pastor im Pastoralen 
Raum Pastoralverbund Lennestadt: 21.10./1.11.2021

P. Wunram, Thomas CPPS, zur seelsorglichen Mitar-
beit im Pastoralen Raum Pastoralverbund Bad Driburg: 
28.4./1.9.2021

Entpflichtungen

Aufenanger, Dieter, Dechant, Pfarrer in Hagen, St. Eli-
sabeth, als Pfarrverwalter in Hagen-Boele: 13.10./ 
1.11.2021

Dr. Ernst, Norbert, Geistl. Rat, Pfarrer, als Geistlicher 
Rektor im Christlichen Bildungswerk „Die Hegge“ sowie 
als Rector ecclesiae der dortigen Hauskapelle: 
3.9./1.10.2021

Schulte, Andreas, Pfarrer in Balve, als Pfarrverwalter in 
Iserlohn und Sümmern, als Verwalter in Hennen sowie als 
kommissarischer Leiter des Pastoralverbundes Iserlohn: 
30.4./1.10.2021

P. Wöstheinrich, Wilhelm MSC, als Seelsorger im Pas-
toralen Raum Pastoralverbund Sundern: 24.8./1.10.2021

Beurlaubungen/Freistellungen

Dr. Dahlke, Benjamin, zur Übernahme der Professur für 
Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt: 14.9./1.10.2021

Kickum, Benedikt, Pastor im Pastoralen Raum Pasto-
ralverbund Am Ölbach (Verl/Schloß Holte-Stukenbrock), 
freigestellt im Umfang einer halben Stelle zum Aufbaustu-
dium am Institut für kanonisches Recht der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster: 28.4./1.10.2021

Todesfälle

Dr. Hengst, Karl, Päpstlicher Ehrenkaplan Professor 
em., früher a. o. Professor für Kirchengeschichte unter 
besonderer Berücksichtigung der Bistumsgeschichte an 
der Theologischen Fakultät Paderborn, geboren 5. Janu-
ar 1939 in Bühne, geweiht 19. Dezember 1964 in Pader-
born, gestorben 30. August 2021 in Paderborn, Grab in 
Bühne (Priestergruft)

Wiedemeier, Walter, Ständiger Diakon, früher als 
hauptamtlicher Diakon im Pastoralverbund Lichtenau tä-
tig, geboren 26. Juni 1952 in Fürstenberg, geweiht  
19. November 1994 in Paderborn, gestorben 25. Sep-
tember 2021, Grab in Fürstenberg

Pietrzok, Hubert (Magdeburg, fr. Paderborn), Pfarrer 
i. R., früher Pfarrer in Helbra, St. Barbara, geboren 5. No-
vember 1938 in Luzine (Schlesien), geweiht 29. Juni 1961 
in Magdeburg, gestorben 20. Oktober 2021, Grab in Des-
sau (Friedhof III)

Neu, Norbert, Geistlicher Rat Pfarrer i. R., früher Pfar-
rer in Dortmund-Körne und Leiter des Pastoralverbundes 
Dortmund-Mitte-Ost, geboren 15. Juni 1933 in Olpe, ge-
weiht 23. Juli 1959 in Paderborn, gestorben 8. November 
2021 in Dortmund, Grab in Dortmund-Körne (Kommunal-
friedhof)

Salamon, Franz, Pfarrer i. R., früher Pfarrer in Störme-
de, geboren 5. November 1938 in Połomia, Kreis Loslau/
OS, geweiht 14. Juni 1964 in Kattowitz, gestorben 
11.  November 2021 in Jastrzebie Zdrój/Polen, Grab in 
Połomia/Polen

Wagener, Josef, Oberstudienrat a. D., früher Religions-
lehrer am Aldegrever-Gymnasium in Soest, geboren 
24. März 1923 in Herne, geweiht 10. August 1950 in Pa-
derborn, gestorben 11. November 2021 in Dortmund, 
Grab in Soest, Osthofenfriedhof (Priestergruft)

Blankenheim, Arnold, Pfarrer i. R., früher Pfarrer in 
Vlotho und anschließend Pfarrer in Dortmund-Brechten, 
geboren 30. Juni 1938 in Dortmund-Hörde, geweiht 
14.  März 1970 in Paderborn, gestorben 19. November 
2021 in Dortmund, Grab in Dortmund-Brechten (Evange-
lischer Friedhof)
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Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 155. Ergebnisplanung für die Körperschaft öffentlichen Rechts Erzbistum Paderborn 

Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Abw.  
P22-P21

EURO EURO EURO
'1. Erträge aus Kirchen-

steuern
-405.848.944 -379.789.244 -423.226.000

'2. Erträge aus Zuweisun-
gen und Zuschüssen

-64.417.815 -60.861.555 -62.149.975

'3. Sonstige Umsatzerlöse -13.275.155 -16.101.151 -16.803.939
'4. Sonstige Erträge -42.844.214 -526.386.128 -17.155.853 -473.907.803 -19.443.855 -521.623.769 -47.715.966
'5. Aufwendungen aus 

Zuwendungen und 
Zuschüsse

211.802.458 225.831.928 229.564.141 3.732.213

'6. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 132.304.322 138.926.673 140.269.606
b. soziale Abgaben und 

Aufwendungen für 
Altersversorgung und 
Unterstützung

83.074.391 215.378.714 75.378.701 214.305.374 63.843.627 204.113.233 -10.192.141

davon Altersversorgung 66.836.115 57.462.057 45.283.907
'7. Abschreibungen auf 

immaterielle Vermögens-
gegenstände des  
Anlagevermögens und 
Sachanlagen

14.066.004 13.587.161 16.431.154 2.843.993

'8. Sonstige Aufwendungen 64.100.039 82.252.374 75.594.048 -6.658.326
Zwischenergebnis -21.038.913 62.069.034 4.078.807 -57.990.227

'9. Erträge aus Beteiligun-
gen

-38.250 -34.000 -38.250

'10. Erträge aus anderen 
Wertpapieren und Aus-
leihungen des Finanz-
anlagevermögens

-30.977.219 -41.975.000 -41.975.000

'11. Sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge

-383.314 -224.605 105.149

'12. Abschreibungen auf 
Finanzanlagen

17.335 24.190 15.253

'13. Zinsen und ähnliche Auf-
wendungen

14.411.036 -16.970.412 12.945.224 -29.264.191 11.425.352 -30.467.496 -1.203.305

davon aus Aufzinsung 14.269.055 12.793.974 11.273.747
'14. Steuern vom Einkommen 

und Ertrag
0 0 0

'15. Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätig-
keit

-38.009.325 32.804.843 -26.388.689 -59.193.532

'16. Sonstige Steuern 148.383 152.036 149.997 -2.039
'17. Jahresergebnis -37.860.942 32.956.879 -26.238.692 -59.195.571
'18. Gewinnvortrag -92.042.455 0 0
'19. Entnahme aus Rückla-

gen
a. Entnahme aus der Aus-

gleichsrücklage
-20.152.017 0 0

b. Entnahme aus der Bau-
rücklage und Sonder-
rücklage

-6.007.879 -7.405.000 -7.450.000 -45.000

c. Entnahme aus der Rück-
lage für Pensionen und 
ähnl. Verpflichtungen

0
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Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Abw.  
P22-P21

EURO EURO EURO
d. Entnahme aus der 

Ergebnisrücklage
-157.011 -439.000 -150.000 289.000

'20. Einstelllung in Rücklagen
a. Einstellungen in die  

Ausgleichsrücklage
80.020.899 629.289 730.958 101.669

b. Einstellung in die Bau-
rücklage und Sonder-
rücklage

5.710.337 215.000 372.721 157.721

c. Einstellung in die Rück-
lage für Pensionen und 
ähnl. Verpflichtungen 

68.993.298 45.108.217 26.436.740 -18.671.477

d. Einstellung in die Ergeb-
nisrücklage

1.495.771 0 0 0

'21. Bilanzergebnis 0 71.065.385 -6.298.273 -77.363.658

Kirchliche Mitteilungen

Nr. 156.  Weiterbildungstage für Küsterinnen und Küs-
ter 

Im Jahr 2022 werden zwei Weiterbildungstage für akti-
ve haupt-, neben- und ehrenamtliche Küsterinnen und 
Küster angeboten. Neben Fragen zur Arbeitssicherheit 
und zum Gesundheitsschutz wird die Pflege von Kunst-
gegenständen und Paramenten besprochen werden.

Beide Termine haben die gleichen Inhalte wie der Wei-
terbildungstag, der am 15.02.2020 in Dortmund noch 
stattfinden konnte. Die Weiterbildungstage in Paderborn 
und Olpe mussten coronabedingt ausfallen und werden 
nun nachgeholt. 

Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl auf 
maximal 20 Personen in Paderborn und 30 Personen in 
Wenden begrenzt.

Termin: 29.01.2022 von 10.00 bis 16.00 Uhr 
(Stehkaffee ab 9.30 Uhr)

Ort: KEFB Ostwestfalen
 Giersmauer 21, 33098 Paderborn
Referenten: Ulrike Frey, 
 Diözesanmuseum Paderborn
 Herr Pickert, 
 Ingenieurzentrum für Arbeitssicherheit, 
 Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
 (IAG)
 Msgr. Gregor Tuszynski, Generalvikariat
Ansprechp.: Julia Engels, KEFB Ostwestfalen

Anmeldung: KEFB Ostwestfalen
 Giersmauer 21, 33098 Paderborn
 Fax: 05251 689858-88
 E-Mail: paderborn@kefb.de
  Bitte folgende Kursnummer angeben:
 K50KBBK001 
 Onlineanmeldung: www.kefb.de/kuester

Termin: 12.03.2022 von 10.00 bis 16.00 Uhr 
(Stehkaffee ab 9.30 Uhr)

Ort: Pfarrheim St. Severinus
 Hauptstraße 95a, 57482 Wenden
Referenten: Ulrike Frey, 
 Diözesanmuseum Paderborn
 Herr Korten, 
 Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
 (VBG)
 Msgr. Gregor Tuszynski, Generalvikariat
Ansprechp.: Michael Freundt, KEFB Südwestfalen
Anmeldung: KEFB Südwestfalen
 Friedrichstraße 4, 57462 Olpe
 Telefon: 02761 942200
 E-Mail: olpe@kefb.de
 Bitte folgende Kursnummer angeben: 
 K40AAQK002 „Küstertag“
 Onlineanmeldung: www.kefb.de/kuester

Anmeldungen sind ausschließlich an die angegebene 
KEFB, die den jeweiligen Tag organisiert, zu richten.
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